
      

 

 

      

                                                                                             

P R O T O K O L L … 

 
… der Bezirksversammlung 
Schachbezirk Mannheim e.V. 

 

Ort: Gaststätte „Meissner’s im Krautwickel“ 

 Mallaustraße 111, 68199 Mannheim 

Termin: 31. Januar 2011  

Beginn: 19.30 Uhr 

Ende: 21.25 Uhr 

Anwesend: Anwesenheitsliste ist dem Protokoll beigefügt (ANLAGE 1) 

Gast: Herr Michael Scheich vom Sportkreis Mannheim 

Herr Jürgen Dammann in seiner Funktion als Vizepräsident des Badischen 

Schachverbandes 

  

Stimmberechtigt: 17 Personen  

 

 

 

TOP 1 Begrüßung 
Matthias Kramer begrüßt die Vertreter der anwesenden Vereine und die Vorstandsmitglieder sowie die Gäste. Er 

stellt die korrekte Einladung und damit die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 

 

TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wurde wie veröffentlicht angenommen. 

 

TOP 3 Gedenken und Ehrungen 

a) Gedenken: 

Die Anwesenden erheben sich zum Gedenken an die Verstorbenen im Schachbezirk zu einer Schweigeminute. 

b) Ehrungen:   

wurden nicht vorgenommen 

 

TOP 3a Grußwort des Sportkreises Mannheim  

 

Vorsitzender Michael Scheich bedankte sich an der regen Teilnahme der Vereine an der Mission Olympia von 

der Stadt Mannheim, aus der Mannheim als Sieger hervorging. Er rief die Vereine auf, sich  ebenso stark an der 

Veranstaltung Sport und Spiel um den Wasserturm im Sommer einzubringen und wünschte der Versammlung 

für deren Verlauf alles Gute. 

 

 TOP 4 Berichte der Vorstandsmitglieder 

Bezirksleiter: 

Matthias Kramer leitete alle Vorstandssitzungen; er nahm an der Sitzung der Jugendabteilung teil und war am 

Verbandstag sowie der Festveranstaltung anwesend. Er macht sich ernsthafte Gedanken bezüglich des 

Schwundes in der Vorstandschaft und rief die Versammlung auf sich stärker in die Bezirksarbeit einzubinden.  

Er stellte fest, dass Thomas Bareiß und Annette Busch entschuldigt, Martin Schubert und Michael Fischer 

jedoch unentschuldigt fehlen. Er machte darauf Aufmerksam, dass Karl Menches, Annette Busch, Michael 

Fischer und Thomas Riewe aus der Vorstandschaft ausscheiden werden und außerdem das Amt des 

Schriftführers und der Pressereferent nach wie vor vakant sind. Er bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei 

allen Vorstandsmitgliedern.   

Stv. Bezirksleiter: 

Thomas Riewe war an allen Vorstandssitzungen anwesend. Er wird für das Amt nicht wieder kandidieren, da er 

dies aus beruflichen Gründen nicht mehr vereinbaren kann. 

RTL / BTL: 

Winfried Karl informiert über die vergangene Saison. Er hat auch einen Trend erkannt, dass vermehrt Bretter frei 

gelassen werden. Dies muss man beobachten. Es wurden gegenüber der vergleichbaren Periode des vergangen 

Jahres weniger Bußgelder verhängt. Die Resonanz der Bezirkseinzelblitzmeisterschaften 2010/11 hätte besser 



ausfallen können. Es gewann Blerim Kuci (Hockenheim) vor Christian Lieder (Weinheim) und Roland Schmitt 

(Großsachsen). Bei den Mannschaftswettbewerben gewann VLK Lampertheim vor SK Weinheim und 

Hockenheim II. Er sprach seinen herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer aus.  

DWZ-Referent: 

Martin Schubert fehlte unentschuldigt 

Schriftführer: 

nachdem Martin Schubert dieses Amt durch seinen Umzug abgeben musste übernahm Rainer Molfenter die 

Aufgabe für den heutigen Tag. Die Funktion ist vakant und muss neu besetzt werden. 

Bezirksjugendleiter: 

Rainer Molfenter teilt mit, dass die Jugendmeisterschaften gut verliefen – aber: es sind rückläufige 

Teilnehmerzahlen festzustellen.. Bei den badischen Jugendmeisterschaften wurden unbefriedigende Ergebnisse 

erzielt; Ausnahme: Nina Beier vom SC Viernheim sowie Joel de Silva vom SK Mannheim-Lindenhof. 

Er fordert eine bessere Ausbildung der Jugendlichen ein, da der Schachbezirk Mannheim hinter den anderen 

Bezirken zurückbleibt. Was tun? Die Vereine sollten auf alle Fälle das Angebot der F-Kader-Schulung besser 

nutzen. Die Beteiligung ist o.k. könnte aber noch besser werden. Termine siehe Homepage.  

Schulschachreferent: 

Thomas Bareiß fehlte entschuldigt. Bei den Schulschachmannschaftsmeisterschaften (die wir dieses Jahr zum 1. 

Mal auf 2 Tage aufgeteilt haben,) am 27.01.2011 in der Diesterwegschule in Mannheim und am 28.01.2011 im 

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Hockenheim  nahmen insgesamt 28 Mannschaften teil. Erfreulich waren 

neben der Zunahme um 2 Mannschaften gegenüber dem Vorjahr, die erstmalige Teilnahme einer Kindergarten-

Mannschaft bei den Grundschulen (außer Konkurrenz) und die erstmalige Teilnahme einer 

Hauptschulmannschaft (HS Wohlgelegen) seit längerer Zeit. 

 Folgende Sieger haben sich für die Nordbadische Schulschachmeisterschaft am 24./25. Februar in Ettlingen 

qualifiziert: 

WK1:    1. Karl-Friedrich-Gymnasium, Roonstr. 4-6, 68165 Mannheim            

WK2:    1. Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, Schubertstraße 5, 68766 Hockenheim 

WK3:    1. Karl-Friedrich-Gymnasium, Roonstr. 4-6, 68165 Mannheim 

WK4:    1. Karl-Friedrich-Gymnasium, Roonstr. 4-6, 68165 Mannheim 

WK5:    1. Ursulinen-Gymnasium, A4,4, 68159 Mannheim 

WK HS: 1. Hauptschule Wohlgelegen, Friedrich-Ebert-Str. 4 68167 Mannheim 

WK GS: 1. Oststadt Grundschule Mannheim, Werderplatz 1-2, 68161 Mannheim 

M, RS: leider nicht angetreten 

Vielleicht bekommen wir aufgrund der hohen Teilnehmerzahl bei GS (15 Mannschaften) einen Freiplatz, so dass 

auch die Mannschaft der Sepp-Herberger-Grundschule Hohensachsen als Zweitplatzierter nach Ettlingen darf. 

Bei der Wahl des Schulschachreferenten stehe ich zur Verfügung (und nehme ggfs. die Wahl auch an ;-) 

Sportkreisreferent: 

Annette Busch fehlte entschuldigt. Ich gebe das Amt schweren Herzens ab, aber es ist durch meinen Umzug 

nach Obersulm (bei Heilbronn) einfach nicht mehr möglich an den Sportkreissitzungen dabei zu sein. Ich biete 

gerne meine Unterstützung bei einzelnen Events an. Genau diese Teilnahme an den Sitzungen ist aber die 

Hauptaufgabe des Sportkreisreferenten. Dieses Amt kann man unterschiedlich interpretieren. Ich persönlich habe 

es als Chance für den Schach-Sport gesehen sich in Öffentlichkeit zu Präsentieren. Das ist uns hier im Bezirk 

gerade im letzten Jahr durch die Aktion „Mission Olympic“ ausgesprochen gut gelungen. Mit einen Anteil von 

etwa 2% aller Punkte hat die verhältnismäßig kleine Sportart Schach doch super abgeschnitten. Die 

Verantwortlichen im Sportkreis Mannheim aber auch die Verantwortlichen der Stadt Mannheim sind positiv 

gestimmt wenn es um das Thema Schach geht und dies kann nur in unserem Sinne sein. Im Zeitalter von 

„Networking“ halte ich es für unbedingt erforderlich dieses Amt zu besetzen. 

Zu den regelmäßigen Aufgaben des Sportkreisreferenten gehört die Teilnahme an Sitzungen des Sportkreises 

(etwa 4 Termine im Jahr), Organisation von Schachevents bei Sportevents des Sportkreises (z. B. Spiel und 

Sport am Wasserturm oder Neujahrsempfang der Stadt Mannheim), Information  an 

Schachbezirksvorstand/Schachbezirksversammlung und die Beantragung von Förderung. Letzteres habe ich 

nicht gemacht, weil ich keine Anfragen hierzu hatte. Aber man kann z. B.  auf Anfrage auch die Räumlichkeiten 

des Sportkreises nutzen, oder einen Transporter vom Sportkreis ausleihen. Bitte lasst dieses Amt nicht unbesetzt. 



      

 

 

      

Beauftragter für die Homepage 

Michael Fischer fehlte unentschuldigt. Matthias Kramer appellierte an dieser Stelle  

nochmals ausdrücklich an die Versammlung jemanden zu finden, der dieses Amt ausführt,  

sonst gibt es leider keine Homepage mehr.   

Seniorenreferent: 

Dr. Armin Bauer verlas seinen Bericht bat er um rechtzeitige Meldungen der Seniorenmannschaften für die 

kommende Saison.  

Schatzmeister:  

Karl Menches legte eine kurze Zusammenfassung des Bezirksvermögens vor. (Anlage)  Es gibt nichts 

Gravierendes zu berichten. Er hat das Amt kommissarisch bis zum 31.12.2010 übernommen und bittet darum, 

dass sich ein Nachfolger gefunden wird.  

    



Kassenprüfer:  

Die Kassenprüfer attestierten dem Schatzmeister eine ordentliche Buchführung und baten die Versammlung um 

Entlastung der kompletten Vorstandschaft.  

 

 

 

 

 



      

 

 

      

TOP 5 Neuwahlen  

Stellvertretender Bezirksvorsitzender: Da sich niemand meldete erklärte sich Rainer  

Molfenter das Amt zu übernehmen.  Er wurde einstimmig gewählt. 

 Schriftführer: das Amt bleibt vakant 

Sportkreisreferent: Hier erklärte sich Thorsten Geip bereit, das Amt inoffiziell wahr zu nehmen. Es fand keine 

Wahl statt. 

Internetreferent: Christian Schmitt Er wurde einstimmig gewählt 

Schatzmeister: Jürgen Dammann. Er wurde einstimmig gewählt   

Schulschachreferent: Thomas Bareiß. Er wurde einstimmig gewählt   

Referent für Seniorenschach: Dr. Armin Bauer. Er wurde einstimmig gewählt 

Kassenprüfer: Christian Würfel + Jürgen May. Beide wurden einstimmig gewählt 

Delegierte für den Verbandstag: Damir Donovic, Jürgen May, Christian Würfel, Frank Schmitt, Kalt Menches 

(Ersatz: Fred Siegler) Alle wurden einstimmig gewählt.  

 

TOP 6  Neuerungen der Turnierordnung 

Winfrid Karl legte eine Turnierordnung für den Schachbezirk Mannheim vor. Der Erstentwurf  wurde von einem 

Gremium überarbeitet und die Vorstandschaft bat die Versammlung diese so zu beschließen. Es gab kurz 

Diskussionen zum Thema VSC sowie bezüglich der Stichkampfregelung. Final wurde sie jedoch in ihrer Gesamt 

hat beschlossen. 11 Jastimmen, bei 3 Neinstimmen und 3 Enthaltungen. Die Turnierordnung wird ab der 

kommenden Saison Gültigkeit erlangen. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die alten Regelungen. Anlage TO    

 

TOP 7 Anträge 

Anträge liegen der Vorstandschaft nicht vor.  

 

TOP 8 Termine 

05.02. Jugend Grand Prix „Schneeflocke“ in Ketsch 

18.05. Delegiertensitzung 

18.05. Länderkampf: Elsass vs. Baden  

28.05. Verbandstag des Badischen Schachverbandes  in Neumühl (bei Kehl) 

28.05. Badische U12 Mannschaftsmeisterschaften in Altlußheim 

14.09.    Bezirksvorstandsitzung 

19.09.    Bezirksversammlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthias Kramer Rainer Molfenter 

Bezirksleiter Schriftführer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 1 Anwesenheitsliste 

 

 



      

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 



Anlage 2 Turnierordnung 

 

Vorlage für 31. Januar 2011 

Turnierordnung (Stand: 25.12.2010) 

 
 
Präambel 

Der Schachbezirk Mannheim e.V. (in der Folge SBMA genannt) gibt sich die folgende Turnierordnung. 
Es ist nicht möglich, alle Fälle, die im Zusammenhang mit der Ausübung des Wettkampfsports 
auftreten können, zu reglementieren. Deshalb sollte die sportliche Fairness absolute Priorität bei allen 
Vereinen und Spielern im SBMA haben. 
Mit Rücksicht darauf, dass der VSC Rot-Weiß Mannheim e.V. (kurz: VSC) ein Verein mit besonderer 
gesellschaftlicher Verantwortung ist, der nur mit einschränkenden (vom SBMA nicht zu 
beeinflussenden) Auflagen am Spielbetrieb im Badischen Schachverband teilnehmen kann, sind hier 
vor allem die Bestimmungen des § 3 zu beachten. 
 
§ 1 Bereich der Turnierordnung 

Diese Turnierordnung bezieht sich auf Turniere des SBMA soweit diese Turniere direkt vom SBMA 
oder in seinem Auftrag durchgeführt werden.  
Die FIDE-Regeln, die Turnierordnung des Deutschen Schachbundes und die Turnierordnung des 
Badischen Schachverbandes e.V. sind für den SBMA von Vorrang. 
Die Bestimmungen zum Spielrecht und zum allgemeinen Spielbetrieb sind Teil der Turnierordnung 
des Badischen Schachverbandes e.V. 
 
§ 2 Regelmäßige Turniere des SBMA 

Der SBMA führt in jeder Saison (von September bis August) die folgenden Turniere durch: 
1.  Bezirksmannschaftsmeisterschaft (Verbandsrunde) in den Klassen 
 Bezirksklasse 
 Kreisklasse A 
 Kreisklasse B 
 Kreisklasse C 
2.  Bezirkseinzelmeisterschaft 
3.  Bezirksmannschaftspokal 
4.  Bezirkseinzelpokal 
5.  Bezirksmannschaftsblitzmeisterschaft 
6.  Bezirkseinzelblitzmeisterschaft 
7.  Seniorenmannschaftsmeisterschaft 
8.  Bezirksjugendmeisterschaften 
 
§ 3 Sonderbestimmungen im Spielbetrieb mit dem VSC Rot-Weiß Mannheim e.V.  

1.  Spiele der Verbandsrunde und im Bezirksmannschaftspokal finden immer beim VSC statt, der die 
Räumlichkeiten und das Spielmaterial (ggf. auch Verpflegung gegen Entgelt) zu stellen hat. Das 
Recht den Schiedsrichter zu stellen, die Pflicht zur Ergebnismeldung und die Farbverteilung an den 
Brettern verbleiben bei dem als Heimmannschaft ausgelosten Team. 

2.  Kinder unter 14 Jahren dürfen , da sie keinen Zutritt zum Spiellokal des VSC haben, auf dem 
Spielbericht nur eingesetzt werden, wenn sie in der laufenden Verbandsrunde mindestens fünf 
Einsätze in der beim VSC antretenden Mannschaft vorweisen können (der Einsatz beim VSC zählt 
dabei mit!). Die Prüfung hierzu erfolgt durch den zuständigen Turnierleiter nach der letzten Runde. 
Bei zu Recht erfolgtem Einsatz wird die Partie des Spielers als für ihn kampflos gewonnen 
gewertet; bei zu Unrecht erfolgtem Einsatz wird die Partie dieses Spielers als für ihn kampflos 
verloren und für den Gegenspieler vom VSC – falls vorhanden - als kampflos gewonnen gewertet  

3.  Jugendliche ab 14 Jahre bis unter 18 Jahre benötigen eine schriftliche Einwilligung der/des 
Erziehungsberechtigten (in der Regel die Eltern), um die JVA Mannheim betreten zu dürfen. 

4.  Jede(r) Spieler(in) hat Personalausweis oder Reisepass beim Einlass in die JVA Mannheim 
vorzulegen. Der Einlass erfolgt verbindlich 15 Minuten vor dem angesetzten Spielbeginn. 

5.  Können die von der JVA Mannheim verlangten Papiere nicht vorgelegt werden, so geht dies – 
ebenso wie verpasster Einlass wegen Unpünktlichkeit – allein zu Lasten der gegnerischen 
Mannschaft des VSC.  

6.  Nachmeldungen, die nicht auf der – der JVA Mannheim vorliegenden – Rangliste 



      

 

 

      

  stehen können, müssen der JVA Mannheim mindestens eine Woche vor dem  
 entsprechenden Mannschaftskampf mitgeteilt werden. 
7.  Frauen dürfen gegen den VSC eingesetzt werden; sie haben Eintritt zur  
 JVA Mannheim. 
8. Der VSC Rot-Weiß Mannheim unterliegt wie jede andere Mannschaft im SBMA  

der offiziellen Auf- und Abstiegsregelung. Andere Regelungen widersprechen dem 
Gleichbehandlungsprinzip, dem alle Vereine des SBMA unterliegen. 

 
§ 4 Bezirksmannschaftsmeisterschaften (Verbandsrunde) 
 
1.  Die Bezirksklasse spielt in der Regel mit zehn Teams als 8er-Mannschaften. Der Meister der 

Bezirksklasse und eventuell der Vizemeister steigen nach Maßgabe der Turnierordnung des 
Badischen Schachverbandes in die Bereichsliga auf. Es steigen so viele Mannschaften ab, dass in 
der nächsten Saison wieder die Sollzahl von zehn Teams erreicht wird. 

2.  Die Kreisklasse A spielt in der Regel mit zehn Teams als 8er-Mannschaften. Der Meister und der 
Vizemeister steigen in die Bezirksklasse auf. Es steigen so viele  Mannschaften ab, dass in der 
nächsten Saison wieder die Sollzahl von zehn Teams erreicht wird. 

3.  Die Kreisklasse B spielt mit 6er-Mannschaften; sie gilt als unterste Klasse, die um Aufstiegsrechte 
kämpft. Neue Teams beginnen in dieser Klasse soweit sie nicht lieber in der Kreisklasse C starten. 
Der Meister und der Vizemeister steigen in die Kreisklasse A auf; wird in der Kreisklasse A die 
Sollzahl von zehn Teams nicht erreicht, können weitere Teams bis zum Erreichen dieser Sollzahl 
in die Kreisklasse A aufsteigen. Kein Team muss aus der Kreisklasse B absteigen.  

4.  Die Kreisklasse C spielt mit 4er-Mannschaften und gilt als „Schnupperrunde“; sie ist vor allem für 
Anfänger im Turnierschach gedacht und spielt lediglich einen Meister aus. Teams der Kreisklasse 
C können ohne ein Aufstiegsrecht erkämpft zu haben zur jeweils neuen Saison für die Kreisklasse 
B melden. 

5.  Für jedes Team, das zu den Bezirksmannschaftsmeisterschaften gemeldet wird, wird ein Startgeld 
zugunsten der Kasse des SBMA erhoben. Die Höhe des Startgeldes wird von der 
Bezirksversammlung festgelegt. 

6.  Regulärer Spieltermin für die Verbandsrunde ist jeweils sonntags um 10.00 Uhr nach Maßgabe der 
vom Landesspielausschuss beschlossenen Spielwochenenden. Sollte (z.B. bei nur fünf oder sechs 
Teams in einer Klasse mit Hin- und Rückrunde) ein zusätzlicher Spieltag notwendig werden, wird 
dieser vom Bezirksspielleiter festgelegt und rechtzeitig vor Meldeschluss bekannt gegeben. 

 Spieler/Mannschaften, die später als 30 Minuten nach dem angesetzten Spielbeginn am Brett 
erscheinen, haben ihre Partie / ihren Mannschaftskampf verloren. 

7. Variante A: Für alle Klassen im Bezirk gilt folgende Regelung bei Auf- bzw. Abstieg: Bei 
Mannschafts- und Brettpunktgleichheit entscheidet ein Stichkampf; bei mehr als zwei (auch brett-
) punktgleichen Mannschaften entscheidet ein Rundenturnier zwischen den betroffenen 
Mannschaften. 
Variante B: Für Bezirksklasse und alle Kreisklassen entscheiden über Auf- und Abstieg bei Mann-
schaftspunktgleichheit zunächst die Brettpunkte, danach die Wertung nach Sonneborn/Berger. 
Sollte auch danach noch keine Entscheidung möglich sein, werden Stichkämpfe nach Maßgabe 
der Turnierordnung des Badischen Schachverbandes ausgetragen (vgl. A-7 1.2 BSV-TO). 

 
 
§ 5 Bezirkseinzelmeisterschaft (= BezEM) 

1.  Die BezEM wird als offenes Turnier mit sieben bis neun Runden nach Schweizer System 
ausgetragen; es kann im Rahmen eines anderen Turniers ausgetragen werden; dabei kommen für 
die BezEM nur Spieler(innen) in die Wertung, die Mitglied eines Vereins im SBMA sind. 

2.  Der Sieger der BezEM erhält den Titel „Bezirksmeister 20../.. des Schachbezirks Mannheim“ der 
jeweiligen Saison sowie Pokal und Urkunde. 

3.  Das Startgeld soll höchstens 10,- Euro betragen. 
 
 
§ 6 Bezirksmannschaftspokal (= BezMPok) 

1.  Der BezMPok wird im K.-o.-System ausgetragen. 
2.  Jeder Verein im SBMA kann mit einem oder zwei Teams teilnehmen. 
3.  Teams desselben Vereins sollen frühestens im Finale oder im Spiel um Platz 3 aufeinander treffen. 



4.  Bedenkzeit: Es soll mit elektronischen Uhren gespielt werden; die Bedenkzeit beträgt dann je 
Spieler 1 Stunde, 40 Minuten plus 30 Sekunden Zeitaufschlag pro Zug. Wird mit analogen 
Schachuhren gespielt, beträgt die Bedenkzeit für die gesamte Partie 2 Stunden pro Spieler. 

5.  Der Sieger der BezMPok erhält den Titel „Bezirksmannschaftspokalsieger 20../.. des 
Schachbezirks Mannheim“ der jeweiligen Saison sowie Pokal und Urkunde. 

6.  Der Sieger und der Zweitplatzierte, eventuell auch der Drittplatzierte sind nach Maßgabe der 
Turnierordnung des Badischen Schachverbandes für den Mannschaftspokal auf badischer Ebene 
qualifiziert. 

7.  Die Höhe des Startgeldes wird von der Bezirksversammlung festgelegt. 
 Das Startgeld geht zugunsten der Kasse des SBMA. 
8.  Regulärer Spieltermin ist sonntags 10.00 Uhr; es kann aber auch im Einverständnis der 

betroffenen Teams z.B. auf einen Vereinsabend vorgezogen werden. 
 
 
 
 
 
§ 7 Bezirkseinzelpokal (= BezEPok) 
 
1.  Der BezEPok wird im K.-o.-System ausgetragen. 
2.  Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied .... eines Vereins des SBMA. 
3.  Bedenkzeit: Es soll mit elektronischen Uhren gespielt werden; die Bedenkzeit beträgt dann je 

Spieler 1 Stunde, 40 Minuten plus 30 Sekunden Zeitaufschlag pro Zug. Wird mit analogen 
Schachuhren gespielt, beträgt die Bedenkzeit für die gesamte Partie 2 Stunden pro Spieler. 

4.  Der Sieger des BezEPok erhält den Titel „Bezirkseinzelpokalsieger 20../.. des Schachbezirks 
Mannheim“ der jeweiligen Saison sowie Pokal und Urkunde und ein Preisgeld von 50,- Euro. 

5.  Der Sieger und eventuell der Zweitplatzierte sind nach Maßgabe der Turnierordnung des 
Badischen Schachverbandes für den Einzelpokal auf badischer Ebene qualifiziert. 

6.  Das Startgeld beträgt 3,- Euro je Spieler(in) zugunsten der Kasse des SBMA. 
 
 
§ 8 Bezirksmannschaftsblitzmeisterschaft (= BezMBlitz) 

1.  Die BezMBlitz wird bei mindestens neun teilnehmenden Teams als einfaches Rundenturnier 
ausgetragen; bei höchstens acht teilnehmenden Teams wird mit Hin- und Rückrunde gespielt. 

2.  Jeder Verein im SBMA kann mit einem oder zwei Teams teilnehmen. Der Sieger der BezMBlitz 
erhält den Titel „Bezirks-Mannschaftsblitzmeister 20../.. des Schachbezirks Mannheim“ der 
jeweiligen Saison sowie Pokal und Urkunde. 

3.  Der Sieger und der Zweitplatzierte, eventuell auch der Drittplatzierte sind nach Maßgabe der 
Turnierordnung des Badischen Schachverbandes für das Mannschaftsblitzturnier auf badischer 
Ebene qualifiziert. 

4.  Spieltermin soll im Januar sein. 
 
 
§ 9 Bezirkseinzelblitzmeisterschaft (= BezEBlitz) 

1.  Die BezEBlitz wird je nach Teilnehmerzahl als einfaches Rundenturnier oder zweistufig mit Vor- 
und Hauptrunde oder mit maximal 15 Runden nach Schweizer System gespielt. 

2.  Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied eines Vereins des SBMA. Der Sieger der BezEBlitz erhält 
den Titel „Bezirks-Einzelblitzmeister 20../.. des Schachbezirks Mannheim“ der jeweiligen Saison 
sowie Pokal und Urkunde. 

3.  Der Sieger und der Zweitplatzierte, eventuell auch der Drittplatzierte sind nach Maßgabe der 
Turnierordnung des Badischen Schachverbandes für das Einzelblitzturnier auf badischer Ebene 
qualifiziert. 

4.  Spieltermin soll im Januar sein. 
 
 
§ 10 Bezirksjugendmeisterschaften (= BezJM) 

Alle Bezirksjugendmeisterschaften gehören in den Kompetenzbereich der Bezirksschachjugend. Sie 
sind in der Jugendordnung der Bezirksschachjugend geregelt. 
 
 



      

 

 

      

§ 11 Seniorenmeisterschaften (= BezSMM) 

Die Senioren-Mannschaftsmeisterschaft liegt in der Verantwortung des  
Seniorenbeauftragten des SBMA. 
 
 
§ 12 Zuständigkeiten 

1.  Die Verbandsrunde wird vom Regionalturnierleiter der Region Mannheim geleitet; im Sinne der 
Verfahrensordnung des Badischen Schachverbandes handelt er dann als Stellvertreter des 
Bezirksturnierleiters. 

2.  BezEM, BezMPok, BezEPok, BezMBlitz und BezEBlitz fallen in die Zuständigkeit des 
Bezirksturnierleiters. 

 
 
§ 13 Meldefristen u.a.m. 

1.  Meldefristen werden vom jeweils zuständigen Turnierleiter festgelegt. 
2.  Einzelheiten zu den Turnieren werden jeweils in der Ausschreibung festgelegt. 
 
§ 14 Schlussbestimmungen 
 
1.  Frühere Beschlüsse der Bezirksversammlungen des SBMA, die mit dieser Turnierordnung nicht 

vereinbar sind, verlieren mit Inkrafttreten dieser Turnierordnung ihre Gültigkeit. 
2.  Änderungen dieser Turnierordnung bedürfen eines Beschlusses der Bezirksversammlung des 

SBMA. 
3.  Diese Turnierordnung wurde von der Bezirksversammlung des SBMA am 31. Januar 2011 in 

Mannheim beschlossen.  
 
§ 15 Inkrafttreten 

Diese Turnierordnung tritt am 1. Juni 2011 in Kraft. 
 


